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(54)  Ventilsteuerung  mit  sauggeregelter  Zahnring-/Innenzahnradpumpe 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  eine  Ventilsteuerung 
eines  Verbrennungsmotors,  die  ein  hydraulisch  betätig- 
bares  Stellmittel  zum  motordrehzahlabhängigen  Ver- 
stellen  eines  Ventilsteuermittels  und  eine  vom  Motor 
angetriebene  Pumpe  zur  Versorgung  des  Stellmittels 
mit  Arbeitsflüssigkeit  aufweist.  Die  Pumpe  ist  als  saug- 
geregelte  Zahnringpumpe  mit  einem  sich  über  mehrere 
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Förderzellen  (17.1-17.3)  erstreckenden  Dichtsteg  aus- 
gebildet  und  weist  eine  drehzahlabhängige  Förderkenn- 
linie  die  dem  Arbeitsflüssigkeitsbedarf  des  Stellmittels 
angepaßt  ist.  Ferner  wird  eine  Innenzahnradpumpe, 
insbesondere  zur  Verwendung  für  eine  solche  Ventil- 
steuerung  zur  Verfügung  gestellt. 
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GEBÜHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europaische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□  

□  

|  |  «He  Anspruchsgebuhren  wurden  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  europäische 
Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

[  |  Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  tür  jene  Patentansprüche  erstellt  für  die 
Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden. 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  tür  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

|  MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 
Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforde- 
rungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
nämlich: 

s i e h e   S e i t e   - B -  

|X  |  Al,e  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

|  |  Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  Erfindungen  beziehen, 
für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind. 

nämlich  Patentansprüche: 

|  |  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende  euro- 
päische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den  Patent- 
ansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen. 

nämlich  Patentansprüche: 
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MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auflassung  der  RecharchenabtsOung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen 
an  die  EintheitSchtkait  der  Erfindung:  sie  enthalt  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
nämlich: 

1.  Claims  1-15  :  V e n t i l s t e u e r u n g   e ines   V e r b r e n n u n g s m o t o r s .  
2.  Claims  16-29  :  I n n e n z a h n r a d p u m p e .  
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